


























Zeichnungsrichtlinie der 

Hospizbewegung Hilden e. V. 

1. Grundsätze 

1.1 Vorbemerkung 

Diese Zeichnungsrichtlinie legt die Grundsätze zur Bevollmächtigung sowie die 

Zeichnungsbefugnisse für regelmäßig anfallende Geschäftsvorgänge der Hospizbewegung 

Hilden e. V. im Rahmen des vom Vorstand verabschiedeten Wirtschaftsplans fest. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und 

männlicher Sprachformen verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten 

geschlechtsneutral. 

1.2 Prinzipien 

Grundsätzlich gilt das Vier-Augen-Prinzip: Jeder Vertragsabschluss sowie jede Auszahlung 

oder Überweisung bedarf der Unterschrift zweier voneinander unabhängiger, 

bevollmächtigter Personen. 

Alle Beträge und Betragsgrenzen verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 

sofern diese anfällt. 

1.3 Vertretung des Vereins 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden, im 

Verhinderungsfall durch den 1. stellvertretenden Vorsitzenden und bei dessen 

Verhinderung durch den 2. stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

1.4 Auftragshandeln der Mitarbeitenden 

Angestellte Mitarbeitende vertreten den Verein nicht als Organ, sondern auf Basis eines 

Auftragsverhältnisses. Die jeweiligen Befugnisse ergeben sich aus: 

- dem Arbeitsvertrag, 

- den Dienstanweisungen und internen Richtlinien, 

- einem Einzelauftrag durch den Vorstand (mittelbar oder unmittelbar), 

- sowie gegebenenfalls aus betrieblicher Übung. 



1.5 Leitung der Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle wird gemeinschaftlich von den Koordinatorinnen geleitet – im Rahmen 

der Beschlüsse des Vorstands und auf Grundlage des jeweils gültigen Tandem-

Arbeitspapiers. 

1.6 Zeichnungsformen 

Im externen Schriftverkehr werden zwei Zeichnungsformen unterschieden: 

- Ohne Zusatz: ausschließlich durch den vertretungsberechtigten Vorstand. 

- Mit Zusatz „i.A.“ (im Auftrag): durch Mitarbeitende bei entsprechender Beauftragung im 

Rahmen ihrer Tätigkeit. 

Für externe Verpflichtungen sind grundsätzlich zwei Unterschriften erforderlich: 

- Die rechte Unterschrift erfolgt durch die sachbearbeitende Person. 

- Die linke Unterschrift erfolgt in der Regel durch eine Koordinatorin. 

Das Vier-Augen-Prinzip wird so umgesetzt – auch bei elektronischen Verfahren, wobei eine 

Unterschrift nach außen ausreichend ist, sofern die interne Freigabe durch eine zweite 

Person dokumentiert wurde. 

2. Vollmachten und Zeichnungsberechtigungen 

2.1 Beschaffung und Dienstleistungsbeauftragung 

2.1.1 Kaufverträge, Auslagen- und Reisekostenerstattung 

Bis zu 500 €: Eine Koordinatorin gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin. 

2.1.2 Rahmenverträge, Abrufaufträge 

Abschluss durch den Vorstand oder durch Bevollmächtigung einer Koordinatorin mit einer 

weiteren Mitarbeiterin. 

2.2 Eingangsrechnungen und Kostenabrechnungen 

Müssen sachlich und rechnerisch geprüft sowie von zwei Bevollmächtigten freigegeben 

werden. 

2.3 Förderanträge und -vereinbarungen inkl. Abschlussberichte 

Zu unterzeichnen durch eine Koordinatorin und den Vorsitzenden. 



2.4 Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) 

Zuwendungsbestätigungen gemäß amtlichem Vordruck dürfen nur für steuerpflichtige 

Personen oder Unternehmen ausgestellt werden. 

Spendenquittungen werden ab 100 € ausgestellt. Bis zu einem Wert von 500 € können sie 

entweder vom Schatzmeister oder dem Büroteam " i.A." unterschrieben werden. Beträge 

über 500 € werden vom Schatzmeister oder einem anderen VS-Mitglied unterschrieben. 

Alle Quittungen werden nummeriert und digital archiviert. 

2.5 Arbeitsverträge 

Neue Arbeitsverträge sowie Änderungen oder Vergütungsvereinbarungen bedürfen der 

Unterschrift des Vorsitzenden auf Basis eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses. 

2.6 Finanzanlagen 

Zuständig ist der Schatzmeister in Abstimmung mit dem Vorstand. In dringenden Fällen 

reicht die Rücksprache mit dem Vorsitzenden. Die Umsetzung erfolgt auf Basis eines 

Beschlusses. 

2.7 Sonstige Verträge 

Alle übrigen nicht explizit genannten Geschäftsvorfälle werden vom Vorstand 

unterzeichnet. 

3. Bankvollmachten 

Zur Durchführung der finanziellen Transaktionen werden ausgewählte Personen mit 

Bankvollmachten ausgestattet. 

4. Geltungsbereich, Veröffentlichung, Inkrafttreten 

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden sowie für den Vorstand der Hospizbewegung 

Hilden e. V. 

Die Veröffentlichung erfolgt auf der Website www.hospizbewegung-hilden.de. 

Inkrafttreten: 1. August 2025 
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